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Beschlussvorschlag: 
 
Der Bericht der Verwaltung zu Inhalt und Verlauf der Trägergespräche wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Begründung: 
 

I.  Problem, II. Lösung, III. Alternativen  
Zur Aufstellung des Kindergartenbedarfsplans haben vom 04. bis 19.11.2008 in allen Orten 
des Zuständigkeitsbereichs Gespräche mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen statt-
gefunden.  
 
Den Trägern wurden dabei folgende Planungsvorschläge für das Kindergartenjahr 2009/10 
unterbreitet.  
Ort Plätze Typ I Plätze Typ II Plätze Typ III Plätze ge-

samt 
davon für U3 

Ascheberg 200 (evtl. 220) 10 345 (evtl. 325) 555 50 – 70 
(evtl. 54 – 76) 

Billerbeck 140 17 255 412 45 – 59 
Havixbeck 160 20 210 390 52 – 68 
Lüdinghausen 280 30 466 776 86 - 114 
Nordkirchen 120 10 175 305 30 - 40 
Nottuln 220 30 445 695 85 
Olfen 140 10 200 350 45 
Rosendahl 140 (evtl. 120) 0 (evtl. 10) 265 (evtl. 285) 405 (evtl. 415) 24 – 36 

(evtl. 30 – 40) 
Senden  220 20 425 685 64 -86 
Summe 1.620 147 (evtl. 157) 2.786 4.553 471 - 633 
 
In zwei Ortsteilen wird derzeit noch geprüft, wie trotz konstanter bzw. steigender Zahl von 
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und fehlender Räumlichkeiten ein Betreuungsangebot zu-
mindest für 2jährige Kinder realisiert werden kann. Die obigen Zahlen würden sich dann um 
10 bis 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren erhöhen.  
Der Planungsvorschlag für Lüdinghausen erfolgte unter dem Vorbehalt der Zustimmung des 
Landesjugendamtes, da hierbei von den Vorgaben des KiBiz abweichende Gruppengrößen 
entstehen würden.  
 
Zum Vergleich die bisher (Kindergartenjahr 2008/09) vorhandenen Plätze  
Ort Plätze Typ I Plätze Typ II Plätze Typ III Plätze ge-

samt 
davon für U3 

Ascheberg 180 0 370 550 36 - 54 
Billerbeck 100 17 325 442 37 – 47 
Havixbeck 160 13 227 400 45 – 61 
Lüdinghausen 240 20 561 821 68 – 92 
Nordkirchen 80 10 235 325 26 – 34 
Nottuln 220 10 500 740 54 - 76 
Olfen 140 0 215 355 28 - 42 
Rosendahl 100 0 305 405 20 – 30 
Senden  220 10 470 700 54 – 76 
Summe 1.440 80 3.208 4.728 368 - 512 
 
Erläuterung zu den Gruppentypen nach der Anlage zu § 19 KiBiz:  

Typ I: 20 Plätze für Kinder von 2 bis 6 Jahren, davon 4 bis 6 Plätze für 2jährige Kinder;  
Typ II: 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren;  
Typ III 20 (bei 45 Stunden) oder 25 Plätze (bei 25 u. 35 Stunden) für 3- bis 6jährige Kinder  
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Die Träger haben nun bis zum 05.12.2008 Gelegenheit, zur vorgeschlagenen Verteilung der 
Plätze auf die vorhandenen Tageseinrichtungen Stellung zu nehmen. In den Fällen, in denen 
mehrere Kindergärten für die Einrichtung einer (neuen) Gruppe des Typs II in Betracht kom-
men, wurde den Trägern die Möglichkeit eröffnet, hierfür mittels des als Anlage 1 beiliegen-
den Bewerberbogens ihr Interesse an der Betreuung jüngerer Kinder mitzuteilen. Die Zuord-
nung der Gruppen des Typs II soll in diesen Orten nach Auswertung der Bewerberbögen 
durch den Jugendhilfeausschuss erfolgen.  
Unter Berücksichtigung der Trägerstellungnahmen beabsichtigt die Verwaltung den Entwurf 
des Kindergartenbedarfsplanes 2009/10 aufzustellen und dem Jugendhilfeausschuss in der 
Sitzung am 22.01.2009 vorzustellen. Nach der Anmeldephase für 2009/10 Ende Januar 
2009 wird der Kindergartenbedarfsplan auf erforderliche Anpassungen überprüft und dem 
Kreistag für die Sitzung am 11.03.2009 zur Entscheidung vorgelegt. Er bildet dann die rech-
tliche Grundlage für die bis zum 15.03.2009 mögliche Mittelanforderung beim Land.  
 
Zum Verlauf der Gespräche vor Ort wird in der Sitzung am 27.11.2008 mündlich vorgetra-
gen. 

IV. Kosten-Folgekosten-Finanzierung 
siehe SV-7-1100. 
 

V. Zuständigkeit für die Entscheidung 
Nach § 5 der Jugendamtssatzung ist der Jugendhilfeausschuss für die Entscheidung über 
den Kindergartenbedarfsplan zuständig. 
 
 
 


